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In Beantwortung einer in der Sitzung des Nationalrates vom 

3loJänner 1952 gestallten .Anfrage der Abg,,;E 1 seI' und Genossen, teilt 

Bundesminist.er für soziale Verwaltu.ng Mai se 1 mit: 

"Zur .Antrage', betreffend die soziale Sicherung von Jugendliohen, 

die durch Unfälle zu Schaden gekommen sind, nehme ich wie folgt Stellungz 

Der rum 240 Dezember 1933 geborene Sohüler Richard Fortmüller hatte 

am 9"Juni 1945 einen Unfall erlitten, der sich nach den vorhandenE.l~l .Alden­

unterlagen folgendermassen zugetragen hat: Durch die Kriegsereignisse im 

Frühjahr 1945 waren in d.er Gegend \Ton Merkendor! die Hochspanllungslei tungen 

stark beschädigt, sodass das Gebiet ohne elektrische Stromversorgung war. 

Die Wiedel'instandsetzungsarbei ten sind von einem M.onte,ur der Oststeirischen 

Elektrizitäts-Ces"meb<lH" in Feldbach in .Angriff genommen worden. 'Ober sein 

Ersuchen, um Beistellung von Hilfskräften hat der Bürgermeister von Merken­

dorf, da erwachsene Perso:1en nicht zur Verfügung standen, mehrere Knaben 

im schulpflichtigen .Alter. darunter auch den 11 1/2 Jahre alten Richard 

Fortmüller, zur Unterstützung bei den Arbeiten zugewiesen. Der Genannte soll 

zusammen mit anderen Kindern zum Reinigen der Isolatoren im Transformatorenhaus 

verwendet worden seinp Er ist während des Aufenthaltes in diesem Raum in die 

nicht abgeschaltete Starkstromleitung geraten und hat daduroh an beiden 

Händen, insbesondere am'reohten Arm, so sohwere Verletzungen erlitten, dass 

der Arm unterhalb des Ellbogengelenkes amputiert werden musste. 

Im Jänner 1947 hat Richard Fortmüller gegen die 

Oststeirische Elektrizitäts-Ge~.m.boHo eine Schadenersatzklage eingebracht .. 

Im Zuge dieses Verfahrens hat das Landesgericht für ZRS. in Graz roi t Zwischen', 

urteil vom l2~Feber 1949, G"Z.,6 Cg 39/41 ... 25, die Elektrizitätsgesellsohaft 

zur Bezahlung VOn 3\)315 S soA .. verpflichtet. Dieses Urteil ist wegen Berufui:G 

nicht in Rechtskraft erwachsen; das Berufungsverfahren Wurde mit Beschluss 

des Oberlandesgerichtes in Graz vom 31.,Mai 1949 bis zur rech~skräftigen 

Entsoheidung des zustä.ndigen Trägers der Unfall versicherung, ob ein ent·· 

soh~digungspflichtiger P~beitsunfall vorliege"unterbrochen. 
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Wie cten'vorstehenden Ausführungen entnommen worden ka.nn, hat sich 

im Fa.lle des Riehard FortIDÜller die Durchführung des Feststellungs­

verfahrens vor allem aus dem Grunde so lange verzögert~ weil die Unfall­

anzeige ~n den Trägor der Unfallversicherung nicht rechtzeitig erstattet 

worden 1st - diese wq.rde erst am l7.Feber 1949 J. also 3 3/4 Jahre nach dem 

U~fall naengeholt - und es naoh der Sach- und Rechtslage nicht nur zweifel­

haft war, ob der Träger der allgemeinen oder der Jandwirtschaft1iohen Unfall. 

versicherung über den Leistungsanspruch zu entscheiden hat, sondern insbe­

sond.ere auch, ob überhaupt der Unfall aus der gesetzlichen Unfallversicherung 

zu entsohädigen ist. Die Klärung dieser Fragen haben erst die beim Landes­

inva.lic1enamt für Steiermark bzV'v. beim Verwal tungseerichtshof und vor dem 

Schiedsgerioht der Sozialversicherung für Steiermark durohgeführten Verfahren 

gebra.cht. Im übr'igen ist auf die Tatsaohe hinzuweisen, dass die Rentenfest­

stellung bereits meheere Monate vor der überreichung der vorliegenden 

parlamentarisohen Anfrage abgesoh1ossen war. In diesem Z~sammenhane darf 

auoh d@rUmstann erwähnt werden, dass die zuständige Abteilung meines 

Ministeriums den gegenständlichen Fall auf Grund der in der Ta.geszeitung 

~Österreichi8che Volksstimme~ Nr.l5 vom l8.Jänner 1952 auf Seite 5 erschie­

nenen Notiz mit der Ubersohrift "Der Arbeitsunfall des Sohülers Richa.rd F. 

und seine Folgen"': von Amtf'legen au~eegriffen und die Redaktion a.in 23. Jlinner 

1952 fernmündlioh von der positiven Erledigung desselben durch die Allgemeine 

Unfall versiaherungsanstal t in Kenntnis gesetzt hat. 

Absohliessend kann ich feststellen, dass die Träger der Unfallver­

sicherung im allgemeinen bestrebt sind, anhängige Verfahren zur Feststellung 

der Leistungen mit mögliohster BeSChleunigung durchzuführen. Um den Unfall. 

verlet~ten rasch Hilfe angedeihen zu lassen, gewähren 8ie_ soferne die 

Le1stungspflicht grundsätzlich feststeht, in der Regel auch Vorschüsse auf' die 

zu ~ahlende Rente, Es besteht ~~her keine Notwendigkeit, Verfügungen allge­

meiner Na.tur zur Sicherung der sozialen Betreuung von bei Arbeitsunfällen 

Verletzten zu treffen." 

-.... -....... 
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